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Feststellung gemäß §54 FremdenG betreffend Türkei.

Zur Begründung des Antrages wird ausgeführt, daß, sofern die Beschwerde an den VwGH gegen die Verhängung des

Aufenthaltsverbotes erfolglos bliebe, der Beschwerdeführer in der Türkei gerade derjenigen Gefahr ausgesetzt wäre,

vor der ihn die gegenständliche Beschwerde schützen sollte.
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